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1990 

Sehr geehr ter Herr Präsident ! 

Linz, am 19.April 
\ 

W �u.q !-t-1.-r� 
\'1 (SN - 2rS1-1 

Im LINZER MODELL hat der Milizverband Österreich seine Vorstel­

lungen zur Heeresrefor m zusammengefaßt. Ein Hauptaugenmerk wurde 

dabei auf die Reform der Heeresverwaltung gelegt, bei der es um die 

Uberprüfung der Verwaltungsabläufe nach betriebswirtschaft lichen 

Kriterien geht. Schließlich stammen viele Gesetze und Erläße noch 

aus der Z eit vor der Einf ührung des Milizsystems und sind daher bei 

i hrer Anwendung arbeits- und damit kostenintensiv. 

Ein gelungener Ansatz zur Verwaltungsreform ist der Vorschlag 

zur Änderung des Heeresgebührengesetzes, den Experten der Milizver­

bände Österreichs und des Heeresgebührenamtes gemeinsam erarbeit­

eten und den ich Ihnen beiliegend über mittle. 

Kernstück dieses Reformvorschlages : Die Milizsoldaten sollen 

in Zukunft binnen 14 Tage nach Uhungsende ihre Gehaltsentschädigun­

gen auf ihren Konten h aben. 

Dieser Refor mvorschlag wurde von der Präsidentenkonferenz der 

Milizver bände Öster reichs in einer gemeinsamen Stellungnahme zur 

geplanten Novellierung des Heeresgebührengesetzes im parlamentari­

schen Begutachtungsverfahren eingebracht. 

Ich ersuche Sie daher, uns im Interesse der 240.0 0 0  Milizsolda­

ten im Rahmen I hrer Möglichkeiten bei der raschen Realisierung zu 

unterst ützen, damit das Heeresgebührengesetz noch in dieser Legis­

laturperiode geändert und die Refor mschläge mit Wirkung Vom 

1. 1. 1 9 9 1 in Kr a f t t r e te n k ö n n e n • ., 
I 

frlt\l t�rÜßen Mit 

Manfred Grubauer 
Präs dent 

Bankverbindung : Bankleitzahl 34999 RZK-Bank Linz, Kon -Nr. 000-01.118.033 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER MILIZVERBÄNDE ÖSTERREICHS 

Stellungnahme zur Änderung des HeeresgebUhrengesetzes 
KURZFASSUNG 

SEITE: 

VERWALTUNGSREFORM BETRIFFT 200.000 MILIZSOLDATEN 

2 

Das HeeresgebUhrenamt muß allein zust�ndig sein fUr die Abwicklung 
des Verwaltungsverfahrens einschließlich der Ausbezahlungsmodalitäten 
sowohl fUr den Friedensbetrieb als auch fUr den Einsatzfall. 

Dadurch erhalten die Milizsoldaten ihre Geh�lter innerhalb von 14 
Tagen ab Übungsende vollständig ersetzt. 

Dadurch k�nnen die Antragsformulare im Durchschreibeverfahren mit dem 
E-Befehl mitbeschriftet werden. Dieses Verfahren erm�glicht es, we­
sentliche Daten des E-Befehles mitzuerfassen, ohne daß den Ergän­
zungsabreilungen Mehrarbeit:en enl.sl.ehen. 

Es sollte Wahlm�glichkeit geschaffen werden, die es den Milizsoldaten 
und ihren Dienst:gebern ermöglicht, selbst: zu bestimmen, ob e�ne frei­
willige Gehall�sforr-.zahlung gew�ihrl. wird oder nicht. 

�l:...:._�ntsc�ädi..ß.�����rf�!2.E.��_: Der Milizsoldat hat: keine Gehaltsfort­
z a h lu n g un d b e a n t rag t wie bis her die Q�.!::.�.!..!.:.���!E.::.��5!.il! u n g dur c h das 
Bundesheer. Der Milizsoldal� ist: Partei im Sinne des AVG. 

��_.K0stenersat:zverfahren Der Milizsoldat und sein Dienst:geber 
einigen sich auf eine freiwillige Gehalt:sfortzahlung. Der Diensrieber 
beantragt mit demselben Antragsformular einen .!5..<2.�!��rsa� beim Bun­
desheer und wird Partei im Sinne des AVG. 

3.3. Sammelanträge : Werden mehrere Mitarbeiter eines Unternehmens 1n 
eine;-J��i�lfb-;;;;:gen einberufen und gewährt ihnen der Dienscgeber 
eine freiwillige Gehaltsfortzahlung, sollt:e der Dienstgeber im Ko­
stenersatzverfahren einen Sammelanrrag an das HGebA stellen k�nnen. 

Die H�chstbemessungsgrundlage ist eine Benachteiligung von Spitzen­
kräften aus der Wirt:schaft:, weil ihre Gehälter die H�chstbemessungs­
grundlage Ubersteigen und daher nicht: zur G�nze abgegolten werden. 

Q�r_Wel!!�ll_der_H�c��!���������ru�i��_��_ei���ders_l!�� 
E...���.!.� g i � c h ��� d e u t ��lL.:' Wen n die U n t: ern e h me r re c h ne n k � n ne n, daß 
im Kostenersatzverfahren tal.sächlich ihre Ansprüche fUr ihre Mitar­
beiter vollständig abgegolten werden, werden sie eher bereit sein, 
freiwillig Gehaltsfortzahlungen zu gewähren. 
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Milizsoldaten im Entschädigungsverfahren oder ihre Dienstgeber im 
Kost.enersatzverfahren sollten ihre Anträge bereits vor Ubungsbeginn 
an das HGebA send�n kHnnen. Dadurch wird eine frühzeitige Bearbeitung 
der Anträge mHg1iclh und eine Uberlastung durch "Bearbeitungsspitzen" 
im Frühjahr und im Herbst vermieden. 

Es kann auch die Ausbezahlung der Pauschalentschädigung bei Ubungen 
entfallen. Milizsqldaten, die derzeit nur einen Anspruch auf die Pau­
schalentschädigun� haben wie z.B. Studenten, beantragen ebenfalls 
beim HGebA ihre Pauschalentschädigung. 

7. Sc ha f fun.8._!:. i n�_ E r�!:.�� n s s .Ei.!:.! ra .'::me s 

Es ist in der Pra�is nicht mHglich, die Gesetzeslage so zu gestalten, 
um alle mHgliche Fälle einer Gehaltsentschädigung zu erfassen. Mit 
einem Ermessensspielraum kHnnten Schwierigkeiten und Nachteile in 
Einzelfällen wie z.B. "Schichtarbeiterzulagen" oder "Gleichzeitiger 
Beginn des Dienstverhältnisses und Ubungsbeginn" vermieden werden. 

Als Verwaltungsvereinfachung sollten bei Waffenübungen und Funktions­
dienste bis zu drei Tagen kein Antrag auf Pauschalentschädigungen 
gestellt werden. �n diesen Fällen meldet die Truppe die Milizsoldaten 
und Zahl der gele�steten Ubungstage an das HGebA zwecks Uberweisung 
der PauschalentscHädigung und der Taggelder bzw Dienstgradzulagen. 

9. S 0 n der b e s tim m u n gen für sei b s t ä n d i g Er wer b s t ä t i .g e 

Der Entschädigungsmodus für selbständig Erwerbstätige ist derzeit 
äußerst unbefriedigend und entspricht in keiner Weise auch nur annä­
hernd dem tatsächlichen Verdienstentgang. Erforderlich ist daher eine 
hHchstmHgliche Flexibilität. So sollten neben den Steuerunterlagen 
auch andere Unterlagen für den Verdienstentgang zugelassen werden 
z.B. tatsächliche Kosten bei Ärzten, Landwirten, Anwälten usw. 

Eine systemimmanente Eigenschaft: des Milizsystems ist die Tatsache, 
daß Milizsoldaten für einen Einsatz "bereit" gehalten und erst im 
Anlaßfall einberufen werden. Nach der "Abhaltestrategie" erfolgt die 
Einberufung der Milizsoldaten vor Ausbruch von Kampfhandlungen mit 
dem Ziel, diese durch rechtzeitige Aufbietung des Bundesheeres zu 
verhindern z.B. b�im Grenzschutz. 

I 
E.i!_!��_�!:..E._.f i na nz i e 11 en Ab si che rung der F ami 1 i en der .e inber.'::!!E.� Milizsoldaten wird somit zu einer zentralen Frage des Milizsystems. 

Dieses Ziel wird dann erreicht, wenn das HGebA auch im Einsatzfall 
regelmäßige Akontozahlung auf die Konten der Milizsoldaten überweist. 
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